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B e k a n n t m a c h u n g 

 der 

MKG Märkische Kommunale  

Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid 

 

 

Jahresabschluss zum 31.12.2016 
Konzernabschluss zum 31.12.2016 

 
der MKG Märkische Kommunale  

Wirtschafts-GmbH 

 
Die Gesellschafterversammlung der MKG Märki-
sche Kommunale Wirtschafts-GmbH hat am 30. 
August 2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2016 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag beträgt -
13.87.703,3 ú. Es wurde vorgeschlagen, die im Jah-
resabschluss als Verbindlichkeiten passivierten Li-
quiditätszahlungen 2016 des Märkischen Kreises 
der Kapitalrücklage zuzuführen und den Jahresfehl-
betrag auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Weiterhin wurde der Konzernabschluss zum 31. 
Dezember 2016 festgestellt. Der Konzernjahres-
fehlbetrag beträgt -13.452.539,17 ú.  
 
Jahresabschluss, Konzernabschluss und Lagebe-
richt liegen vom 09.10.2017 bis 13.10.2017 in der 
Kreisverwaltung des Märkischen Kreises, Heedfel-
der Str. 45, 58509 Lüdenscheid, Zimmer 218, mon-
tags bis freitags von 8.30 ï 12.00 Uhr und donners-
tags zusätzlich von 13.30 bis 15.30 Uhr zur Ein-
sichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses, des 
Konzernabschlusses und des Lageberichtes beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-
Ruhr GmbH, Bochum, hat am 30. Mai 2017 für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:  
 

ĂBestªtigungsvermerkñ 
 
Wir haben den Jahresabschluss ï beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der Märkische Kommunale Wirt-
schafts-GmbH, Lüdenscheid, für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 
31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen im 
Gesellschaftsvertrag liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der 

Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprü-
fung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der 
Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen 
der Geschäftsführung sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se entspricht  der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen  entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
MKG- Märkische Kommunale Wirt-
schafts- GmbH. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 



860 
 

Bochum, den 24. Mail 2017 
 
WPR Rhein-Ruhr GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Hans-Henning Schäfer   
Wirtschaftsprüfer     
 
gez. Christoph Maniura 
Wirtschaftspr¿ferñ 

 
 
Für den Konzernabschluss und den Konzernlagebe-
richt wurde am 30. Mai 2017 folgender uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt:  
 

ĂBestªtigungsvermerkñ 
 
Wir haben den von der MKG Märkische 
Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüden-
scheid, aufgestellten Konzernabschluss 
ï bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, Anhang, Kapitalfluss-
rechnung und Eigenkapitalspiegel ï und 
den Konzernlagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. De-
zember 2016 geprüft.  
 
Die Aufstellung von Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Konzernabschluss 
und über den  Konzernlagebericht abzu-
geben.  
 
Wir haben unsere Konzernabschlussprü-
fung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Konzern-
abschluss unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Konzernlagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des 
Konzerns sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der Jah-
resabschlüsse der in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen, der 
Abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
der angewandten Bilanzierungs- und 
Konsolidierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzung der Geschäfts-
führer sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unse-
re Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se entspricht der Konzernabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns. Der Konzernla-
gebericht steht in Einklang mit dem Kon-
zernabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
 
Bochum, den 30. Mai 2017  

 
WPR Rhein-Ruhr GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Hans-Henning Schäfer      
Wirtschaftsprüfer 
 
gez. Christoph Maniura    
Wirtschaftsprüfer"  

 
Lüdenscheid, den 26. September 2017 
 
MKG Märkische Kommunale  
Wirtschafts-GmbH  
 
 
 

 
 
 Öffentliche Erinnerung an fällig werdende und 
Mahnung an fällig gewordene Zahlungen 

  
Die Stadtkasse Iserlohn erinnert an die rechtzeitige 
Zahlung der im Monat Oktober fälligen, öffentlich-
rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) 
und mahnt die Zahlung der in der Vergangenheit fäl-
lig gewordenen, bislang nicht gezahlten, öffentlich-
rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren und Bei-
träge) an. 
  
Bitte überweisen Sie nur auf das Konto der Stadt-
kasse Iserlohn  
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IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06 
BIC:   WELADED1IS2 

  
und geben Sie unbedingt das betreffende Kas-
senzeichen an. 

  
Das Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem Be-
scheid, der Ihre Zahlungspflicht begründet. Bitte 
überweisen Sie mehrere fällige Beträge nach Mög-
lichkeit einzeln und geben sie das jeweilige Kassen-
zeichen an. 
  
Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ist 
zur beidseitigen Arbeitserleichterung jederzeit mög-
lich. 
  
Stadt Iserlohn, 2. Oktober  2017 
Der Bürgermeister 
In Vertretung:  
Michael Wojtek 

Beigeordneter  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen am Sonntag, den 
15.10.2017 im Stadtgebiet Menden vom 
28.09.2017 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsgesetz ï LÖG NRW) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland) 
in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgende ord-
nungsbehördliche Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 

 
Anlªsslich des Stadtfestes ĂMendener Herbstñ am 
14. und 15.10.2017 dürfen Verkaufsstellen in den 
folgenden Bereichen am Sonntag, den 15.10.2017, 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr öffnen: 
 
Bereich der Unnaer Straße beginnend ab der Ecke 
Kaiserstraße bis Beginn der Fußgängerzone 
Bereich der Hauptstraße komplett 
Kirchstraße komplett 
Hochstraße komplett 
Querstraße komplett 
Turmstraße komplett 
Neumarkt komplett 
Bahnhofstraße beginnend ab der Ecke Südwall bis 
Ecke Hauptstraße 
Kolpingstraße beginnend ab der Ecke Süd-
wall/Ostwall endend an der Kreuzung Brückstraße  
 
Der Bereich ist aus der beiliegenden Übersichtskar-
te erkennbar. 

§ 2 

 
Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine 
Woche nach ihrer Verkündigung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vorstehende Verordnung der Stadt Menden wird 
hiermit verkündigt.  
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergeben. 

 
Menden, 28.09.2017 
 
gez. Arlt 
1. Beigeordneter 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
Ăwww.menden.de - Leben in Menden - Bür-
gerservice & Politik - Verwaltung - Rathausñ ver-
öffentlicht. 
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B E K A N N T M A C H U N G 
  

zur 16. Sitzung des Rates der Gemeinde  
Herscheid 

am Montag, 09.10.2017, 17:00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses Herscheid 

 
Tagesordnung 

 
I. Öffentliche Sitzung 

 
1. Einwohnerfragestunde  

 
2. Bericht über die Durchführung der ge-

fassten Beschlüsse 
 

 
3. Beteiligungsanlegenheit(en)  

3.1 Beteiligungsangelegenheit 
hier: MVG Märkische Verkehrsge-
sellschaft GmbH (MVG) 
a) Notwendigkeit einer Satzungsmo-
difikation (incl. Stammkapitalglät-
tung)  aufgrund der Vorbereitungen 
der Nachfolgeregelung der Betrau-
ung; 
b) Zustimmung zum Erwerb der An-
teile der Hagener Straßenbahn AG 
an der MVG durch die MKG Märki-
sche Kommunale Wirtschafts-GmbH 
(MKG) 

 

3.2 Beteiligungsangelegenheit 
hier: Eingliederung der KDVZ Cit-
komm und KDZ Westfalen-Süd in 
die Südwestfalen-IT 

 

 
4. Feststellung des Jahresabschlusses 

2016 der Gemeinde Herscheid und Ent-
lastung des Bürgermeisters ² 

 

 
5. Vorlage des Entwurfs der 1. Nachtragssatzung 

zur Haushaltssatzung und des Nachtragshaus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2017/2018 

 
6. Umbesetzung in der Vertretung der 

Gemeinde im Verein "Naturpark Sauer-
land-Rothaargebirge e. V." ³ 

 

 
7. Bekanntgabe von über- und außer-

planmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen 

 

 
8. Straßensanierung 2017 

hier: Bewilligung einer überplanmäßigen Ausga-
be für die Straßensanierung 

 
9. Bekanntgaben und Anfragen  

 
10. Einwohnerfragestunde  

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

 
1. Bericht über die Durchführung der ge-

fassten Beschlüsse 
 

 
2. Auftragsvergabe(n)  

2.1 Auftragsvergabe  
2.2 Auftragsvergabe  

 
3. Bekanntgaben und Anfragen  

 
4. Aufhebung der Schweigepflicht für in 

nichtöffentlicher Sitzung behandelte 
Angelegenheiten 

 

 
Herscheid, 26.09.2017 
 
Der Bürgermeister 
Schmalenbach 
 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

 
Anmeldung der Lernanfänger 

 
Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum Be-
ginn des 30. September 2018 das sechste Lebens-
jahr vollendet haben, am 1. August desselben Ka-
lenderjahres. 
 
Kinder, die nach dem 30. September 2018 das 
sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag 
der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule 
aufgenommen werden, wenn sie die für den Schul-
besuch erforderlichen körperlichen und geistigen 
Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen 
Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähig-
keit); sie werden mit der Aufnahme schulpflichtig. 
Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der 
Schulleiter unter Berücksichtigung des schulärztli-
chen Gutachtens. 
 
Schulpflichtige Kinder können aus erheblichen ge-
sundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt 
werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin o-
der der Schulleiter auf der Grundlage des schulärzt-
lichen Gutachtens. Die Eltern sind anzuhören. Die 
Zeit der Zurückstellung wird in der Regel auf die 
Dauer der Schulpflicht nicht angerechnet. Das 
Schulamt kann in Ausnahmefällen auf Antrag der 
Eltern die Zeit der Zurückstellung auf die Dauer der 
Schulpflicht anrechnen. 
 
Außer den in diesem Jahr schulpflichtig werdenden 
Kindern müssen alle früher geborenen, aber bisher 
vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder erneut 
angemeldet werden. 
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Es wird gebeten, bei der Anmeldung die Geburtsur-
kunde oder das Familienstammbuch vorzulegen. 
 
Die einzuschulenden Kinder sind an einem der 
nachstehend genannten Termine an einer Grund-

schule anzumelden. 
 
Als Anmeldetermine stehen zur Verfügung: 

Städt. Gemeinschaftsgrundschule Breitenhagen, 
Bergfelder Weg 21, 58762 Altena  

 
09.10. /  11.10. / 13.10. /  16.10. und 18.10.2017       
von 8 ï 12 Uhr 
 
Jedes Kind bekommt eine individuelle Einla-
dung mit Tag und Uhrzeit.                                

                                 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Altena mit ih-
ren Schulstandorten 
 
Dahle, Westerfelder Str. 26 
Mühlendorf, Jahnstr. 14 
 
am Standort Mühlendorf, Jahnstr. 14 
 
 06.11. / 07.11. / 08.11. / 09.11. / 13.11. / 14.11. / 
15.11. und  16.11.2017 
 
von 8 -12 Uhr                       
                               
Jedes Kind bekommt eine individuelle Einla-
dung mit Tag und Uhrzeit. 
                               

 Aus der Anmeldung an einer bestimmten Schule 
erwächst den Erziehungsberechtigten nicht der An-
spruch, dass ihr Kind auch an dieser Schule einge-
schult wird. 
 
Hinweis: 
 
Einzelne Grundschulen werden unabhängig von 
dieser generellen Aufforderung zur Schulanmel-
dung den Erziehungsberechtigten einen persön-
lichen Termin mitteilen, an dem die Anmeldung 
an der Schule erfolgen soll. In diesen Fällen 
empfehle ich, diesem Terminvorschlag zu folgen 
um Wartezeiten zu vermeiden.  
 

Sollten Unklarheiten über die zuständige Grund-
schule entstehen, können diese in der Abteilung 2 - 
Schulen und Sport - der Stadt Altena (Westf.), Lü-
denscheider Str. 27, Telefon 209 345, geklärt wer-
den. Eltern, die eine Zurückstellung ihres Kindes 
vom Schulbesuch wegen seiner körperlichen oder 
geistigen Entwicklung wünschen, müssen dies bei 
der Anmeldung bekanntgeben. Es ist nicht erforder-
lich, bei der Anmeldung ärztliche Zeugnisse beizu-
bringen, da die angemeldeten Kinder vor ihrer Ein-
schulung schulärztlich untersucht werden. Der Ter-
min für die Untersuchung wird den Erziehungsbe-
rechtigten rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Altena (Westf.), 22.09.2017 
 
Dr. Hollstein 

 
 

Satzung der Stadt Hemer 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für  

Betreuungsangebote 
in Tageseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege in der Fassung der 5. Änderungssatzung 

vom 26.09.2017 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 
(GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch das Ge-
setz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwal-
tung ïGO ï Reformgesetz, des § 90 Abs. 1 Sozial-
gesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.12.2006 (BGBl. I, S. 3134), geändert 
durch Art. 2 (23) des Gesetzes zur Reform des Per-
sonenstandsrechts (Personenstandsrechtsreform-
gesetz-PStRG) vom 19.02.2007 (BGBl. I, S.122) 
sowie des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kinderbildungsge-
setz/KiBiz) ï 4. Gesetz zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes ï Sozialgesetzbuch VIII 
(SGB VIII) vom 30.10.2007 (GV.NRW.S. 462) ï hat 
der Rat der Stadt Hemer in seiner Sitzung am 
22.01.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Art der Beiträge 

 
(1) Für die Inanspruchnahme einer Kindertagesein-
richtung oder der Kindertagespflege für Kinder im 
Stadtgebiet Hemer erhebt die Stadt Hemer als örtli-
cher Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen mo-
natlich zu entrichtenden Beitrag zu dem öffentlichen 
Finanzierungsanteil an den Jahresbetriebskosten. 
Die Höhe des zu entrichtenden Elternbeitrages 
ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 
 
(2) Für Kinder mit Wohnsitz in Hemer, die in einer 
Kindertageseinrichtung betreut werden, die sich 
nicht im Jugendamtsbezirk der Stadt Hemer befin-
det, wird grundsätzlich kein Beitrag erhoben. Sofern 
jedoch  das Jugendamt der aufnehmenden Kom-
mune hierfür einen Kostenausgleich gem. § 21 d 
Kinderbildungs- und Förderungsgesetz der Stadt 
Hemer gegenüber geltend macht, erfolgt die Eltern-
beitragserhebung durch die Stadt Hemer. Die Höhe 
des zu entrichtenden Elternbeitrages ergibt sich aus 
der Anlage zu dieser Satzung. 
 
(3) Für auswärtige Kinder, die in Hemeraner Kinder-
tageseinrichtungen gehen, wird grundsätzlich ein 
Beitrag erhoben. Sofern die Stadt Hemer jedoch ei-
nen Kostenausgleich gem. § 21 d Kinderbildungs- 
und Förderungsgesetz an die Wohnsitzkommune 
des Kindes erhebt, erfolgt die Beitragserhebung 
durch das Jugendamt des Wohnsitzes.  
 
(4) Wird ein Kind in einer Kindertageseinrichtung  
und durch eine Tagespflegeperson betreut, sind die 
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jeweiligen Betreuungsstunden zu addieren. Nach 
den Gesamtbetreuungsstunden  erfolgt die Zuord-
nung zu der jeweiligen Betreuungszeit (A, B, C, D). 
 

 
§ 2 

Beitragspflichtiger Personenkreis 
 

(1) Beitragspflichtig sind 

 
- die Eltern oder 

- diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit 

denen das Kind zusammenlebt. 

Lebt das Kind nachweislich überwiegend nur mit ei-
nem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stel-
le der Eltern bzw. der den Eltern gleichgestellten 
Personen. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB 
VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 
des Einkommensteuergesetzes gewährt oder Kin-
dergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leis-
tung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Bei-
tragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Eine Beitragspflicht besteht nicht bei Personen, 
 
- die Arbeitslosengeld nach dem SGB II erhalten, 

- die Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten, 

- die sich im Insolvenzverfahren befinden. 

Bei einer Veränderung der persönlichen Verhältnis-
se erfolgt eine Neuberechnung zum 1. des Folge-
monates nach Bekanntgabe durch die Eltern beim 
Jugendamt. 
 

§ 3 
Beitragszeitraum 

 

Beiträge werden für jeden Monat erhoben, für den 
eine der obengenannten Betreuungszeiten besteht. 
Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, 
in dem der Betreuungsplatz dem Kind zur Verfü-
gung steht. Die Beitragspflicht wird durch Schlie-
ßungszeiten der Kindertageseinrichtung nicht be-
rührt. Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung des Platzes in der Kindertagespflege oder 
in der Kindertageseinrichtung. 
 

§ 4 
Ermittlung der Beitragshöhe 
 

(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen 
haben die Eltern der Stadt Hemer schriftlich anzu-
zeigen und nachzuweisen, welche Einkommens-
gruppe gemäß der Anlage zu dieser Satzung ihren 
Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Die Pflicht 
zur Auskunft umfasst auch die Verpflichtung, den 
Namen und die Anschrift des Arbeitgebers zu nen-
nen, über die Art des Beschäftigungsverhältnisses 
Auskunft zu geben sowie auf Verlangen Beweisur-
kunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
Die prüfende Stelle ist berechtigt, Kopien dieser Un-
terlagen zu den Akten zu nehmen. Ohne Angabe 
zur Einkommenshöhe und ohne Vorlage der gefor-

derten Einkommensnachweise, ist der höchste El-
ternbeitrag zu zahlen. 
 
(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesam-
ten Betreuungszeitraumes verpflichtet, Änderungen 
in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhält-
nissen, die für die Bemessung des Elternbeitrages 
maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. Die Stadt 
Hemer ist ungeachtet dieser Verpflichtung berech-
tigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Pflichtigen regelmäßig zu prüfen. Dieses 
gilt insbesondere für den Nachweis des Bruttojah-
reseinkommens für das abgelaufene Kalenderjahr. 
 
(3) Für die Prüfung der Jahreseinkommen und die 
Festsetzung der Beträge aus Vorjahren findet die 
jeweilig gültige Fassung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote 
in Kindertageseinrichtungen und der Kindertages-
pflege Anwendung. 
 

§ 5 
Einkommen 

 

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die 
Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne 
des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergeset-
zes und vergleichbaren Einkünften, die im Ausland 
erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus an-
deren Einkunftsarten und mit Verlusten des zu-
sammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steu-
erfreie Einkünfte, alle Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten 
öffentlichen Leistungen für die Eltern sowie für das 
beitragspflichtige Kindergartenkind hinzuzurechnen. 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften sind nicht hinzu-
zurechnen. Das Elterngeld gem. § 10 Abs. 2 des 
Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetzes bleibt 
bis zu einer Hºhe von 300,00 ú anrechnungsfrei.  
Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäf-
tigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines 
Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall 
des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung 
oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversi-
chern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte 
aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 
der Ausübung eines Mandats hinzuzurechnen. Für 
das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 
Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewährenden 
Freibeträge, von den nach diesem Absatz ermittel-
ten Einkommen, abzuziehen. 
 
(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshö-
he ist das Bruttojahreseinkommen. 
Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahres-
einkommens oder im Rahmen einer zu aktualisie-
renden Berechnung aufgrund von Änderungen in 
den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnis-
sen, sind die prognostizierten Einkünfte für das ge-
samte laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn da-
von auszugehen ist, dass die Einkommenssituation 
voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine Neufestset-
zung des Elternbeitrages erfolgt jeweils zu Beginn 
des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen 
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Veränderung folgt. Bei einer Überprüfung einer be-
reits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwir-
kenden Beitragsfestsetzung wird das tatsächliche 
Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zugrunde 
gelegt. Ergibt sich in diesem Fall eine andere Bei-
tragshöhe, ist diese ab dem 01.01. des maßgebli-
chen Kalenderjahres festzusetzen. 
 

§ 6 
Beitragsermäßigung 

 

(1) Beansprucht mehr als ein Kind einer Familie o-
der von Personen, die nach § 2 an die Stelle der El-
tern treten, einen Betreuungsplatz in einer Kinderta-
geseintichtung oder in der Kindertagespflege, so 
entfallen die Beiträge für das zweite und jedes wei-
tere Kind. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung 
nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beträge, so ist der 
höchste Beitrag zu zahlen. 
Geschwister von Kindern im letzten Kindergarten-
jahr (Beitragsfreiheit) werden analog behandelt. 
 
(2) Im Fall des § 2 Satz 3 (Pflegeeltern im Rahmen 
des § 33 SGB VIII) ist ein Elternbeitrag zu zahlen, 
der sich nach der Anlage zu dieser Satzung für die 
zweite Einkommensstufe ergibt. 
 
(3) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn die Belastungen 
den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind (§ 
90 Abs. 3 Sozialgesetzbuch VIII). Hier finden die 
Regelungen der Geschäftsanweisung über Ausset-
zung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Ansprüchen der Stadt Hemer in der jeweils gültigen 
Fassung entsprechende Anwendung. 
 

§ 7 
Form der Festsetzung 

Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 

Die Elternbeiträge werden von der Stadt Hemer 
durch Festsetzungsbescheid erhoben. Zu diesem 
Zweck teilt der Träger der Einrichtung die Namen, 
Anschriften, Geburtsdaten, die Aufnahme- und Ab-
meldedaten der Kinder, die Buchungszeiten sowie 
die entsprechenden Angaben zu den Eltern oder 
Erziehungsberechtigten unverzüglich mit. 
 

§ 8 
Fälligkeit 

 

Elternbeiträge sind zum 15. eines jeden Monats zu 
zahlen. 

 
§ 9 

Beitragserhöhungen 
 

Die in der Anlage zur Satzung festgesetzten Beiträ-
ge werden seit dem 01.01.2011 um jährlich 1,5% 
erhöht. 
 

§ 10 
Essensgeld 

 

Für Kinder, die in städtischen Kindertageseinrich-
tungen ganztags betreut werden (Tagesstättenkin-
der) ist die Teilnahme an der Mittagsverpflegung 

verpflichtend. Hierfür wird neben dem Elternbeitrag 
zusªtzlich ein Essensgeld von 2,80 ú je Mahlzeit er-
hoben. Eine Abmeldung ist nur bei Urlaub oder 
Krankheit möglich und muss für den jeweiligen Tag 
spätestens bis um 8.30 Uhr erfolgen. 
Das Essensgeld ist bis zum 15. des Folgemonats zu 
zahlen. 

 
§ 11 

Bußgeldvorschriften 
 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b Kom-
munalabgabengesetz NRW (KAG NRW) handelt, 
wer die in § 4 dieser Satzung bezeichneten Anga-
ben unrichtig oder unvollständig macht. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,00 ú geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.10.2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß be-

kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde vorher gerügt 

 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Hemer, 27.09.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
Gez. 
Michael Heilmann 

 
 



867 
 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 der Stadt Balve 

 
Bebauungsplan Nr. 49 ĂKurze StraÇeñ 
 

Der Rat der Stadt Balve hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Stadt Balve beschließt, das Aufstellungsverfahren zur Erstellung einer 
Klarstellungs- und Ergªnzungssatzung f¿r den Bereich ĂKurze StraÇeñ Flur 3, 
Flurstücke 143, 109 tlw., 308 tlw., 315 tlw., 351 tlw. und 352 tlw. im Ortsteil Langenholthausen auf das Bebau-
ungsplanverfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b 
BauGB umzustellen. 
 
Der Rat der Stadt Balve nimmt den Bebauungsplanentwurf  Nr. 49 ĂKurze StraÇeñ nebst Begr¿ndung mit inte-
griertem Landschaftspflegerischen Begleitplan und Artenschutzprüfung an und beauftragt den Bürgermeister, das 
entsprechende Beteiligungsverfahren gem. § 13 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
   

Das Verfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB durchgeführt,  
da unter Berücksichtigung der Kriterien des § 13b BauGB, der Bebauungsplan mit einer Grundfläche im Sinne 
des § 13a Absatz 1 Satz 1 BauGB von weniger als 10.000 m², an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an-
schließt. Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundes- oder Landesrecht unterliegen. Anhaltspunkte für 
die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Bauchstabe b BauGB genannten Schutzgüter oder Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bestehen nicht. 
 
Der im vorausgegangenen Satzungsverfahren erarbeitete Landschaftspflegerische Begleitplan sowie die Arten-
schutzprüfung bleiben Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im anhängenden Lageplan dargestellt. 
 
Die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nebst Begründung, Landschaftspflegerischen Begleitplan und Arten-
schutzprüfung findet in der Zeit vom: 
 

12.10.2017 bis einschl. 26.10.2017 

 
montags    von 08:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr  
dienstags bis donnerstags  von 08:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 15:30 Uhr 
freitags      von 08:00 bis 12:00 Uhr 

 
im Rathaus der Stadt Balve, Widukindplatz 1, Zimmer 44, 58802 Balve statt. Des Weiteren ist die Einsichtnahme 
auch über das Internet möglich: 
http://www.balve.de/rathaus-politik/bauleitplaene/ 
 
Während der Zeit der öffentlichen Auslegung können zu den ausliegenden Entwürfen Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegeben werden. Diese sind an den Bürgermeister der Stadt Balve, Postfach 13 63, 
58797 Balve, zu richten. Über die vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4a Absatz 6 BauGB bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Balve, 29.09.2017 
 
H. Mühling 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 

http://www.balve.de/rathaus-politik/bauleitplaene/
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Bebauungsplan Nr. 49 ĂKurze StraÇeñ 
Übersichtsplan 

 

 
 

- - - - - = Geltungsbereich  
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Bekanntmachung 

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 

Gemäß § 103 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung wurde die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Mähler & Grote GmbH, Kierspe, durch Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses in der Sitzung 
am 19.09.2016 mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Kierspe zum 31.12.2016 beauftragt.  

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 24.08.2017 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, 
den der Rechnungsprüfungsausschuss am 24.08.2017 unverändert übernommen hat.  

Daraufhin hat der Rat der Stadt Kierspe in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgenden Beschluss gefasst: 

ĂGemªÇ Ä 96 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird der vom Rechnungs-prüfungsausschuss ge-
pr¿fte Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme in Hºhe von 117.849.235,08 ú und einem Jah-
resergebnis von -2.497.817,32 ú festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird aus der Allgemeinen R¿cklage gedeckt. 
Dem B¿rgermeister wird f¿r das Haushaltsjahr 2016 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.ñ 

Der beigefügte Jahresabschluss der Stadt Kierspe zum 31.12.2016 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öf-
fentlich bekannt gemacht. Er liegt zur Einsichtnahme ab dem 04.10.2017 bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses im Rathaus Kierspe, Springerweg 21, Zimmer 21, öffentlich aus und ist im Internet unter 
http://www.kierspe.de/ einzusehen. 

Das Rathaus ist geöffnet:  
 
Montag ï Freitag:  08.30 - 12.00 Uhr 
Mittwoch:  08.30 - 12.00 Uhr 

14.00 - 17.00 Uhr 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntmachungen) eingesehen werden. 
 
 
Kierspe, 27.09.2017 
 
 
 
Frank Emde 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
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Der Bürgermeister 

 
B e k a n n t m a c h u n g  

 
Aufstellung einer Satzung f¿r den bebauten AuÇenbereich ĂOberhofñ  

gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch; Aufstellungsbeschluss 
 
 
 

Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 die Einleitung des Verfahrens zum Erlass einer 
Satzung f¿r den bebauten AuÇenbereich ĂOberhofñ gemªÇ Ä 35 Abs. 6 BauGB beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich dieser Satzung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan erkennbar. 
 
Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 ebenfalls beschlossen, die Beteiligung der Bürger 
und Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Kierspe vom 26.09.2017 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Der Entwurf der Satzung für den bebauten Außenbereich Oberhof liegt mit Begründung in der Zeit vom  
 
 
6. November 2017 bis einschließlich 7. Dezember 2017 
 

 
beim Bürgermeister der Stadt Kierspe, Bauverwaltungs- und Planungsamt, Zimmer 29, Springerweg 21,  
58566 Kierspe während der Dienststunden 
 
 
montags bis freitags 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
mittwochs 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
 
öffentlich aus. 
 

 
Es wird Gelegenheit zu Äußerungen und Erörterungen gegeben. Anregungen können schriftlich oder zur Nieder-
schrift abgegeben werden. 
 
Über die vorgebrachten Anregungen entscheidet der Rat der Stadt Kierspe. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntmachungen) eingesehen werden. 
 
 
 
Kierspe, 27.09.2017 
 
 
Frank Emde 
Bürgermeister 

http://www.kierspe.de/
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Bebauungsplan Nr. 213 ĂArdreswegñ 

der Stadt Menden (Sauerland) 

 

ü Bekanntmachung zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 213 ĂArdreswegñ gem. Ä 10 

BauGB 

ü  

I. 

 

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 26. September 2017 den Bebauungsplan Nr. 213 

ĂArdreswegñ bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung im Verfahren gem. 

§ 13a BauGB beschlossen und die dazugehörige Begründung gebilligt. Der Beschluss erfolgt aufgrund folgender 

Rechtsgrundlagen: 

 

Å § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. No-

vember 2016 (GV. NRW. S. 966) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, 

Å §§ 2 und 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 

2193) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, 

Å i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. 

Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, 

Å und der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) i.V.m. der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 

2017 (GV. NRW. S. 1161-1194) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 213 ĂArdreswegñ ist aus dem nachstehenden ¦bersichtsplan er-

sichtlich.  

 

II.  

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungs-

plan in Kraft. Er liegt mit Begründung ab sofort zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rathaus, 

Neumarkt 5, Abteilung Planung und Bauordnung, 3. OG, Flurzone C, Zimmer C 336 bereit. 

 

Hinweise: 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB über die fristgerechte Anmeldung etwaiger 

Entschädigungsansprüche in Folge der Festsetzungen dieses Bebauungsplans wird hingewiesen. Die 

Leistung der Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Menden (Sauerland), Neumarkt 5, 58706 Men-

den (Sauerland), zu beantragen. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn 

er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie in-

nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 

sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. 

3. Hinweis 2 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-

dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn: 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) der Bebauungsplan als Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter www.menden.de ï 

Leben in Menden ï Bürgerservice und Politik ï Verwaltung ï Rathausñ verºffentlicht. 
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Menden (Sauerland), den 27. September 2017 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

 

gez. 

Arlt 

Erster Beigeordneter  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung 

 

Bebauungsplan Nr. 221 ĂNachverdichtung M¿hlenbergstraÇeñ 

der Stadt Menden (Sauerland) 

 

ü Bekanntmachung der Änderung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 221 ĂNachver-

dichtung M¿hlenbergstraÇeñ 

 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 14. Sep-

tember 2017 die  nderung des Geltungsbereiches f¿r den Bebauungsplan Nr. 221 ĂNachverdichtung M¿hlen-

bergstraÇeñ gefasst.  

 
Im Rahmen der Bereitstellung von Bauland im Zuge einer Nachverdichtung im Stadtteil Bösperde, sollen mit dem 

Bebauungsplan Nr. 221 ĂNachverdichtung M¿hlenbergstraÇeñ die planungsrechtlichen Voraussetzungen f¿r das 

Errichten von insgesamt sechs Wohnhäusern geschaffen werden. Um eine ganzheitliche städtebauliche Entwick-

lung im Stadtteil Bösperde zu gewährleisten, wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 221 im Norden 

und im Westen des Plangebietes vergrößert. Dies ist insbesondere für die Gestaltung der Ver- und Entsorgung 

der neuen Wohnhäuser von Bedeutung, da in angrenzenden Bereichen Leitungen verlegt bzw. Flächen für die 

Müllentsorgung festgesetzt werden sollen. Aus diesen Gründen erscheint eine Erweiterung des Geltungsberei-

ches sinnvoll, um die Funktionalität des Bebauungsplanes zu verbessern. Darüber hinaus werden durch die Er-

weiterung des Geltungsbereiches keine zusätzlichen Gebäude geplant. Trotz der Erweiterung des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes Nr. 221 werden nach wie vor die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a 

BauGB erfüllt, eine Änderung des beschleunigten Verfahrens ist nicht notwendig. So dient der Bebauungsplan 

weiterhin der Innenentwicklung und umfasst eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunut-

zungsverordnung von weniger als 20.000 m².  

 

Die Öffentlichkeit kann sich bei der Stadt Menden, Abteilung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 3. Oberge-

schoss, Flurzone C, Zimmer 332, 336 und 337 in der Zeit vom 09.10.2017 bis einschließlich 06.11.2017 über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich zur Pla-

nung äußern. Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter 

Ăwww.menden.de - Leben in Menden - Bürgerservice und Politik - Verwaltung - Rathausñ verºffentlicht. 

 

Der Beschluss zur  nderung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 221 ĂNachverdichtung Mühlen-

bergstraÇeñ wird hiermit gem. Ä 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. Die neue Abgrenzung des Planbereichs ist 

aus dem Übersichtsplan ersichtlich. 
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Menden (Sauerland), den 27. September 2017 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

 

gez. 

Arlt 

Erster Beigeordneter  
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Bekanntmachung 

 

Bebauungsplan Nr. 223 ĂSteinstraÇe / ErlenstraÇeñ 

der Stadt Menden (Sauerland) 

 

ü Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a BauGB 

 

 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 14. Sep-

tember 2017 den Aufstellungsbeschluss f¿r den Bebauungsplan Nr. 223 ĂSteinstraÇe / ErlenstraÇeñ gemªÇ Ä 13a 

BauGB gefasst.  

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 223 ĂSteinstraÇe / ErlenstraÇeñ sollen die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen zur Erweiterung eines bestehenden Seniorenwohnheimes im Stadtteil Hüingsen getroffen werden. 

Für den Planbereich gelten bisher die Inhalte des Durchführungsplanes C, D der ehemaligen Gemeinde Len-

dringsen als übergeleiteter einfacher Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB aus dem Jahr 1962. Die hierin ge-

troffenen Regelungen stellen für den Geltungsbereich überwiegend private Grün- und Freiflächen sowie ein rei-

nes Wohngebiet im Süden des Plangebietes dar. Auf Grundlage des Durchführungsplanes C,D Lendringsen wäre 

dementsprechend der angestrebte bauliche Ausbau des bestehenden Seniorenwohnheimes nicht realisierbar, da 

sich dieser großflächig im Bereich der privaten Grün- und Freiflächen befinden würde. Über die vorliegende Bau-

leitplanung werden die Planinhalte an die neuen städtebaulichen Entwicklungsziele angepasst. Im Rahmen der 

Erweiterung des Seniorenwohnheimes werden auch angrenzende Grundstücke mit in den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 223 aufgenommen, damit sowohl ein angemessener städtebaulicher Übergang zwischen 

Seniorenwohnheim und Wohnbebauung erreicht, als auch ein einheitliches Stadtbild herausgebildet werden kön-

nen. Des Weiteren befindet sich im Bereich der Straße Rehtränke ein Gewässer im Plangebiet des Bebauungs-

planes Nr. 223. Mögliche Auswirkungen auf die Planungen sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungspla-

nes noch zu prüfen, um einen nachhaltigen Umgang mit dem Gewässer zu gewährleisten. 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 223 dient Maßnahmen der Innenentwicklung, so dass der Bebauungs-

plan im Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden kann. Den Beschluss zum Verzicht auf die Durchfüh-

rung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB fasste der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen in seiner Sitzung am 14. 

September 2017. Die Öffentlichkeit kann sich bei der Stadt Menden, Abteilung Planung und Bauordnung, Neu-

markt 5, 3. Obergeschoss, Flurzone C, Zimmer 332, 336 und 337 in der Zeit vom 09.10.2017 bis einschließlich 

06.11.2017 über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrich-

ten und sich zur Planung äußern. 

 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 223 ĂSteinstraÇe / ErlenstraÇeñ gemªÇ Ä 13a BauGB 

wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. Die Abgrenzung des Planbereichs ist aus dem Über-

sichtsplan ersichtlich. 

 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter Ăwww.menden.de - 

Leben in Menden - Bürgerservice und Politik - Verwaltung - Rathausñ verºffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



888 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menden (Sauerland), den 27. September 2017 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

 

 

gez. 

Arlt 

Erster Beigeordneter  
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Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 

 
Satzung der Stadt Lüdenscheid zur Ausübung eines besonderen Vorkaufsrechts an Flächen nach § 25 
Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) f¿r den Bereich ĂWiesenstraÇeñ 

 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.09.2017 Folgendes beschlossen: 
 
Beschluss: 
 

Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2808), wird für das nachstehend abgebildete Gebiet die als Anlage beigefügte Satzung zur Ausübung eines be-
sonderen Vorkaufsrechts an den Flªchen f¿r den Bereich ĂWiesenstraÇeñ beschlossen.  
 

 
 
 
   
 
 





















http://www.altena.de/


















http://www.maerkischer-kreis.de/

